
Statuten
des

Entomologischen Vereins

zu Berlin.

§• 1-

De'er Zweck des Berliner Enlomologiscbcn Vereins ist: durch die

Herausgabe einer periodischen Zeitschrift die wissenschaftliche Kennt-

iiifs der Entomologie zu fördern und durch wöchentliche Zusam-

nieukünfte der Berliner Mitglieder einen regen Verkehr zwischen

denselben zu unterhalten.

Mit dem Erscheinen der Zeitschrift steht die Gründung ei-

ner entomologischen Bibliothek durch Schriftenaustausch,

Bücherspenden von Seiten der Autoren, Ankauf geeigneter W^erke

u. s. w. in inniger Verbindung. Die Benutzung '
) der Bibliothek

steht säramtlichen Mitgliedern des Vereins frei.

Die Anlegung einer V ereins-Sammlung von Insecten

findet nicht statt, da das Vorhandensein des Königlichen Mu-

seum und gröfserer Privat - Sammlungen dieselbe weniger nothweu-

dig macht.

' ) Die nähereu Bestimmungen über die Benutzung der Bibliothek von.

Seiten der auswärtigen Blitglicder erfolgen zugleich mit der ersten Aus-

gabe des Catalogs der vorhandenen Werke. Die Verleihung an die Ber-

liner Mit'glieder findet vorläufig in Fristen von 8 zu 8 Tagen gegen Em-
pfangszettel statt.

Erheblich beschädigte oder verlorene Bücher sind dem Vereine so-

fort zu ersetzen.
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§.2.

Mitglied des Vereins kann ein Jeder werden, welcher sich

für die Förderung der Entomologie intercsslrt und sich bereit er-

klärt die Vereiusschrift zu halten.

Die Aufnahme Auswärtiger in den Verein geschieht, so-

bald dieselben dem Vorsitzenden oder einem der Berliner I\litglieder

ihre Geneigtheit zum Beitritt und zum Halten der Vereinsschrift

mitgellieilt haben , und alsdann in einer der Sitzungen des Vereins

zum Mitgliedc vorgeschlagen sind, ohne dafs sich ein begründeter

Einspruch gegen ihre Aufnahme erhoben hat.

Als begründeter Einspruch ist derjenige anzusehen, welchen die

Majorität der Versammlung als triftig anerkennt.

Bei der Aufnabme Einheimischer in den Verein ist es

aufserdem nothwendig, dafs sie in einer der Monafs-Sitzungen zum

Mitgliedc vorgeschlagen werden.

§• 3.

Der jährliche Beitrag der Mitglieder besteht in der Erle-

gung der Summe, welche als Preis der Vereinsschrift für die Mit-

glieder festgesetzt ist. Derselbe ist von den Auswärtigen für jedes

nächste Jahr bereils am Schinsse des laufenden Jahres an den Rech-

nungsführer portofiei einzusenden, weil die Absendung des ersten

Vierteljahrhefts schon x^nfangs Januar erfolgen soll.

Die Quittung über den Empfang des jährlichen Beitrags wird

jedesmal dem ersten Vierteljahrsheft beigelegt.

§• 4.

Den Vorstand des Vereins bilden:

der Vorsitzend e,

der Stellvertreter des Vorsitzenden,

der Scbriftf übrer,

der Rechnungsführer und

der Bibliothekar.
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Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, beruft aufseror«

dentliche Versammlungen und kehrt überhaupt Alles vor, was er

für das Gedeihen des Vereins nützlich erachtet. Er repräsentirt den

Verein nach aufsen und den Behörden gegenüber.

Der Stellvertreter des Vorsitzenden vertritt Letzteren in

Abvvcsenheits- oder Behinderungs-Fällen.

Der Schriftführer führt die Sitzungs- Protokolle, in w^elche

die Anträge der Mitglieder, die eingegangenen Geschenke, die Auf-

nahme neuer, die Anwesenheit auswärtiger Mitglieder, der Stoff der

gehaltenen Vorträge u. s. w. aufzunehmen sind, und unterstützt den

Vorsitzenden in der Correspondenz.

Der Rechnungsführer besorgt die Geldangelegenheiten des

Vereins unter der Controle des Vorstandes und erstattet jährlich

Bericht über dieselben.

Der Bibliothekar sorgt für die Erhaltung der Bibliothek,

führt den Nachweis über den Verbleib der Bücher und der Vereins-

schriften, und besorgt zum Theil den Vertrieb der letzteren.

§.5.

Die Redaction der Vereinsschriften leitet der Redacteur.

Für die Annahme oder Ablehnung der einlaufenden Artikel ist

die Majorität einer Commission entscheidend, welche aus dem Re-

dacteur und zweien in Berlin ansässigen Mitgliedern des Vereins be-

steht. Die V^ahl der letzteren wird jedesmal mit der des Redac-

teurs erneuert.

§.6.

Die Wahl der Vorstands- Mitglieder für das nächste Jahr fin-

det alljährlich, die des Redacteurs alle zwei Jahre am Stiftungstage

des Vereins, dem 9. October, statt.

Bei derselben ist eine Mehrheit von zwei Dritthcilcn der in

Berlin ansässigen und der anwesenden auswärtigen Mitglieder ent-

scheidend. Die Abstimmung kann sowohl mündlich als schriftlich

slallfinden.
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§.7.

Versammlungen, welche den geselligen und wissenschaftli-

chen Verkehr der Berliner Mitglieder fördern sollen, finden an ei-

nem bestimmten Tage in jeder Woche statt.

Allgemeine Angelegenheiten werden hauptsächlich in den Mo-

uats-Sitzungen, d. h. in der ersten Versammlung in einem je-

den Monate, abgehandelt.

Eine Jahres-Versammlung findet, unabhängig von den übri-

gen, am Stiftungstage des Vereins statt.

Gäste können nur durch Mitglieder des Vereins eingeführt

werden.

§• 8.

Abänderungen der Statuten können nur erfolgen, wenn

sich die bei den Wahlen entscheidende Majorität dafür ausspricht.

Bei Berathung über Gegenstände von geringerer Wichtigkeit ent-

scheidet die einfache Majorität der in einer Monats -Sitzung anwe-

senden Mitglieder.

§.9.

Die Auflösung des Vereins geschieht, wenn sich mehr als drei

Viertheile der in Berlin ansässigen Mitglieder dafür ausgesprochen

haben. Eben dieselben entscheiden über die Verwendung der vor-

handenen Geldmittel, Bücher und Vereinsschriften.

Berlin, den 21. August 1857.
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